
SGB 3 § 420

(weggefallen)

SGB 3 § 420a

(weggefallen)

SGB 3 § 421

(weggefallen)

SGB 3 § 421a Übernahme von Beiträgen bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der Kranken- und
Pflegeversicherung in Sonderfällen

Die Vorschriften über die Übernahme von Beiträgen bei Befreiung von der
Versicherungspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung und § 8 Abs. 1 Nr. 1a des
Fünften Buches sind auch auf Bezieher von Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld
anzuwenden, deren Anspruch vor dem 1. April 1998 entstanden ist. Der Antrag auf
Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 8 Abs. 1 Nr. 1a des Fünften Buches ist
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Regelung bei der Krankenkasse zu
stellen. Die Befreiung wirkt von dem Beginn des Kalendermonats an, der auf die
Antragstellung folgt.

SGB 3 § 421b

(weggefallen)

SGB 3 § 421c Sonderregelungen zur Finanzierung befristeter Arbeitsmarktprogramme

Abweichend von § 363 Abs. 1 Satz 1 trägt die Bundesagentur die Ausgaben für das ihr
übertragene Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit sowie für das
Sonderprogramm Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose.

SGB 3 § 421d

(weggefallen)

SGB 3 § 421e Förderung der Weiterbildung in besonderen Fällen

Die Agentur für Arbeit soll bei der Prüfung einer Förderung nach § 77 Abs. 1
berücksichtigen, dass ein Antragsteller innerhalb eines Jahres vor dem Antrag
Arbeitslosengeld bezogen hat und einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II nach dem
Zweiten Buch nicht hat, weil er nicht bedürftig ist.

SGB 3 § 421f Sonderregelungen für ältere Arbeitnehmer beim Eingliederungszuschuss

(1) Für Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, kann ein
Eingliederungszuschuss nach § 218 geleistet werden, dessen Förderdauer bis zu 36
Monate beträgt. Nach Ablauf von zwölf Monaten ist der Eingliederungszuschuss um zehn
Prozentpunkte jährlich zu vermindern.
(2) Die Altersgrenze für besonders betroffene ältere schwerbehinderte Menschen wird
auf die Vollendung des 50. Lebensjahres herabgesetzt. Bei besonders betroffenen
älteren schwerbehinderten Arbeitnehmern, die bei Förderbeginn das 55. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, ist die Förderdauer auf längstens 60 Monate begrenzt.
(3) Für Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, entfällt die
Verpflichtung des Arbeitgebers zur Rückzahlung und zur Nachbeschäftigung nach § 221
Abs. 2.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Förderungen, die bis zum 31. Dezember 2009
erstmals begonnen haben.

SGB 3 § 421g Vermittlungsgutschein

(1) Arbeitnehmer, die Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und nach einer
Arbeitslosigkeit von sechs Wochen innerhalb einer Frist von drei Monaten noch nicht
vermittelt sind, oder die eine Beschäftigung ausüben oder zuletzt ausgeübt haben, die
als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder als Strukturanpassungsmaßnahme nach dem Sechsten
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Abschnitt des Sechsten Kapitels gefördert wird oder wurde, haben Anspruch auf einen
Vermittlungsgutschein. Die Frist geht dem Tag der Antragstellung auf einen
Vermittlungsgutschein unmittelbar voraus. In die Frist werden Zeiten nicht
eingerechnet, in denen der Arbeitnehmer an Maßnahmen der Eignungsfeststellung und
Trainingsmaßnahmen nach dem Zweiten Abschnitt des Vierten Kapitels sowie an Maßnahmen
der beruflichen Weiterbildung nach dem Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels
teilgenommen hat. Mit dem Vermittlungsgutschein verpflichtet sich die Agentur für
Arbeit, den Vergütungsanspruch eines vom Arbeitnehmer eingeschalteten Vermittlers,
der den Arbeitnehmer in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einer
Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich vermittelt hat, nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen zu erfüllen. Der Vermittlungsgutschein gilt für einen Zeitraum
von jeweils drei Monaten.
(2) Der Vermittlungsgutschein, einschließlich der darauf entfallenden gesetzlichen
Umsatzsteuer, wird in Höhe von 2.000 Euro ausgestellt. Die Vergütung wird in Höhe von
1.000 Euro nach einer sechswöchigen und der Restbetrag nach einer sechsmonatigen
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses gezahlt. Die Leistung wird unmittelbar an den
Vermittler gezahlt.
(3) Die Zahlung der Vergütung ist ausgeschlossen, wenn
1. der Vermittler von der Agentur für Arbeit mit der Vermittlung des

Arbeitnehmers beauftragt ist,
2. die Einstellung bei einem früheren Arbeitgeber erfolgt ist, bei dem der

Arbeitnehmer während der letzten vier Jahre vor der Arbeitslosmeldung mehr
als drei Monate lang versicherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt
nicht, wenn es sich um die befristete Beschäftigung besonders betroffener
schwerbehinderter Menschen handelt,

3. das Beschäftigungsverhältnis von vornherein auf eine Dauer von weniger als
drei Monaten begrenzt ist oder

4. der Vermittler nicht nachweist, dass er die Arbeitsvermittlung als
Gegenstand seines Gewerbes angezeigt hat oder nach den gesetzlichen
Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
beteiligt worden ist.

(4) Anspruch auf einen Vermittlungsgutschein besteht längstens bis zum 31. Dezember
2006. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung die Dauer
der Arbeitslosigkeit, die für den Anspruch maßgeblich ist, heraufzusetzen und die
Höhe des Vermittlungsgutscheines abweichend festzulegen.

SGB 3 § 421h

(weggefallen)

SGB 3 § 421i Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen

(1) Die Agentur für Arbeit kann Träger nach einem wettbewerbsrechtlichen
Vergabeverfahren mit der Durchführung von Maßnahmen beauftragen, wenn die Maßnahme
1. nach ihrer Gestaltung geeignet ist, arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit

bedrohte Arbeitnehmer einzugliedern oder Auszubildende, die zu ihrer
Berufsvorbereitung oder Ausbildung zusätzlicher Hilfen bedürfen,
einzugliedern oder eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen und

2. bis zum 31. Dezember 2007 begonnen hat.
(2) Die Maßnahme muss den Grundsätzen der sonstigen gesetzlichen Leistungen
entsprechen, insbesondere darf sie nicht zu Wettbewerbsverfälschungen führen.
(3) Die Höhe des vertraglich vereinbarten Entgelts bemisst sich nach den Aufwendungen
des Trägers für die Durchführung der Maßnahme und dem Eingliederungserfolg. Für eine
erfolgreiche Eingliederung kann ein Honorar vereinbart werden.
(4) Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über
Voraussetzungen, Art, Umfang und Verfahren der Förderung zu bestimmen.

SGB 3 § 421j Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer

(1) Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und ihre Arbeitslosigkeit
durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung beenden oder vermeiden,
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